
 

e~ãÄìêÖÉê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜí=
oáëáâoã~å~ÖÉãÉåí=dãÄe=

 

A 118.4-01.19 

 

 

 

1

_áííÉ=åìê=ÇáÉ=ÉêëíÉå=ÄÉáÇÉå=pÉáíÉå=~ìëÑΩääÉå=ìåÇ=E=ÇêÉáã~ä=F=ìåíÉêëÅÜêÉáÄÉå==
sá~=pÅÜ~íòãÉáëíÉê=ÇÉê=fpht=EqÉäÉÑ~ñ=MPSVNJTRPQQ=oÇÉê=Ç~åáäoKíoã]ïìÉëíÉåêoíKÇÉF=
=

_ÉáíêáííëÉêâä®êìåÖ=òìã=dêìééÉåîÉêíê~Ö=òìê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜíîÉêëáÅÜÉêìåÖ==
å~ÅÜ=ÇÉã=fphtJhoåòÉéí==EsÉêëáoå=~Ä=g~åì~ê=OMNVF==

=

=sÉêëáÅÜÉêíÉ=mÉêëoå 

O Herr  O Frau  O Firma 

Name, Vorname (Name und Vorname sind mit Komma zu trennen)                     
 
 
 Straße und Hausnummer, PLZ und Wohnort  
 
 

 Telefon-Nr.   Telefax-Nr.                                                    E-Mail-Adresse  EÄáííÉ=ìåÄÉÇáåÖí=~åÖÉÄÉåF=

=
 

Mitglied in der ISKW                                                                                          O ja 
                                                                                                                           ____________________  (Mitglieds-Nr., auszufüllen von ISKW) 

Wird eine Pflichtversicherungsbestätigung zur Vorlage bei der Industrie- u. Handelskammer (Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister) benötigt? 
   
   O  ja (bei eigener Registrierung als Vertreter mit Erlaubnis)           O  nein (wenn Haftungsübernahmeerklärung und Registrierung durch die Gesellschaft)   

k~ãÉ=ìåÇ=^åëÅÜêáÑí=ÇÉê=òìëí®åÇáÖÉå=fåÇìëíêáÉJ=ìåÇ=e~åÇÉäëâ~ããÉê=Eåìê=ÄÉá=ÉáÖÉåÉê=oÉÖáëíêáÉêìåÖF=

=
 

sÉêíê~ÖëÇ~ìÉê= 

Beginn:     __________  20___ , 12:00 Uhr  Ablauf:    ~å~äoÖ=ÇÉã=ÄÉëíÉÜÉåÇÉå=dêìééÉåîÉêíê~Ö  

Der Vertrag verlängert sich sodann stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. 

^ÄïÉáÅÜÉåÇ=îoå=¬=PP=^ÄëKN=ìåÇ=¬=PT=^ÄëKO=ssd=ëoää=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíò=åáÅÜí=Éêëí=ÄÉÖáååÉå=ìåÇ=ÇáÉ=bêëíéê®ãáÉ=åáÅÜí=Éêëí=Ñ®ääáÖ=ëÉáå=å~ÅÜ=^Ää~ìÑ=ÇÉê=NQJí®ÖáÖÉå==táÇÉêêìÑëÑêáëíI=

ëoåÇÉêå=ìåîÉêòΩÖäáÅÜ=å~ÅÜ=^ÄëÅÜäìëë=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖÉëI=àÉÇoÅÜ=åáÅÜí=îoê=ÇÉã=îoå=fÜåÉå=oÄÉå=ÖÉå~ååíÉå=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÄÉÖáååK=aáÉë=Öáäí=~ìÅÜ=ÄÉá=^ÄïÉáÅÜìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=

^åíê~Ö=ìåÇ=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜÉáå=å~ÅÜ=¬=R=ssdK=

 

sÉêëáÅÜÉêìåÖëëìããÉ=======NKRMMKMMM=bro=ÑΩê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêãáííäìåÖ====

= === ==========NKRMMKMMM=bro=ÑΩê=ïÉáíÉêÉ=cáå~åòÇáÉåëíäÉáëíìåÖÉå==

= = ==========NKPMMKMMM=bro=fããoÄáäá~êÇ~êäÉÜÉåëîÉêãáííäìåÖ=H=a~êäÉÜÉåëîÉêãáííäìåÖ=E¬=PQÅ=^ÄëKN=pKN=kêKO=dÉïlF======= 

  Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt jeweils das  Zweifache der Versicherungssumme.=

w~ÜäïÉáëÉ====================== jährlich  

_Éáíê~ÖëÉáåòìÖW==Hiermit ermächtige ich die ISKW, die zum 01.01. eines jeden Jahres fällige Jahresprämie von meinem u.g. Konto abzubuchen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

=

pbm^Ji~ëíëÅÜêáÑíã~åÇ~íLbáåòìÖëÉêã®ÅÜíáÖìåÖ=EòïáåÖÉåÇF==================dä®ìÄáÖÉêJfÇÉåíáÑáâ~íáoåëåìããÉêW=abTPwwwMMMMMPTSMUO=

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

cΩê=pbm^Ji~ëíëÅÜêáÑíÉå=Öáäí=òìë®íòäáÅÜW=Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. eáåïÉáëW=Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

f_^k===============_~åâäÉáíò~Üä======================hoåíoåìããÉêEãáí=ÑΩÜêÉåÇÉå=kìääÉåF=============_f`=EU=oÇÉê=NN=píÉääÉåF==

=================

DE                                          

=

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||==========================u=||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||==

====k~ãÉ=ÇÉë=hêÉÇáíáåëíáíìíë========================================================a~íìãI=råíÉêëÅÜêáÑí==
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Bitte lesen vor Beantwortung der nachfolgenden Fragen die ausführlichen Mitteilungen über die Rechtsfolgen einer Verletzung 

Ihrer vorvertraglichen Anzeigepflicht auf Seite 6. 

=soêîÉêëáÅÜÉêìåÖ=

Besteht oder bestand eine Vorversicherung?       O nein             O ja Versicherer: VS-Nr.: 

Erlischt diese Versicherung?           O nein             O ja  Sind in der Vergangenheit Schäden eingetreten? O nein             O ja 

gekündigt von          O Antragsteller                          O Versicherer Anzahl, Höhe in EUR 

mê®ãáÉåÄÉêÉÅÜåìåÖ==== =
 
 
 
 
 
Grundprämie für den Versicherungsnehmer und bis zu 4 in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiter. 

Grundprämie  für den _ÉêìÑë~åÑ®åÖÉê und bis zu 4 in Vollzeit beschäftigte Mitarbeiter (Die Sonderprämie wird für 24 Monate 
gewährt. Im Anschluss erfolgt die Einstufung in den Normaltarif)  

H=NM=€=sÉêï~äíìåÖëâoëíÉå=

 Sonstiges (Individualvereinbarung mit HVR) nach vorheriger entsprechender Absprache) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

lÜåÉ=pÉäÄëíÄÉíÉáäáÖìåÖ=
p_=RMMIMM=bro=

gÉ=pÅÜ~ÇÉåÑ~ää 

 

  265,00 EUR 
            

  210,00 EUR 
 
 

_____________________ 
 
 

_____________________ 
 

            

  225,00 EUR 
            

  180,00 EUR 
 
 

_____________________ 
 
 

_____________________ 
 

Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte die im Folgenden dargestellte Mitteilung über 
die Folgen einer Verletzung der rechtzeitigen Zahlung der Erstprämie, die wichtigen Hinweise auf 
Seite 3 zu den Abwicklungsmodalitäten und die Einwilligungsklausel zum Datenschutz und nehmen 
Sie von der Verbraucherinformation auf Seite 4 und 5 sowie dem Hinweis auf Seite 6 zu den vorver-
traglichen Anzeigepflichten und den Rechtsfolgen ihrer Verletzung Kenntnis. Gleiches gilt für das 
Merkblatt zur Datenverarbeitung auf Seite 7. 

Jahresprämie  

Teilbetrag gem. 
Zahlungsweise  

Versicherungsteuer  

Einlösungsbetrag  

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 
 

__________________________________                                  u ___________________________________________ 

           Ort, Datum                                                                   Unterschrift des Antragstellers 

 

bêâä®êìåÖ=ΩÄÉê=ÇÉå=bêÜ~äí=ÇÉê=îÉêíê~ÖëïÉëÉåíäáÅÜÉå=råíÉêä~ÖÉå=ìåÇ=fåÑoêã~íáoåÉå=E¬=T=ssdF==
 
Durch meine zweite Unterschrift bestätige ich den Erhalt der zuvor näher bezeichneten Informationen und mache sie zum Inhalt meiner Beitrittserklärung. Von den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB NV-01.08) sowie den Besonderen Vereinbarungen BV 118.4 -01.19 habe ich Kenntnis genommen. Nebenabreden 
sind nur dann verbindlich, wenn sie mir zuvor schriftlich von der HVR GmbH bestätigt wurden. Ich halte mich an diesen Antrag einen Monat gebunden. 
 

__________________________________                                                                                              u___________________________________________ 

           Ort, Datum                                                                  Unterschrift des Antragstellers 

= =
=

jáííÉáäìåÖ=å~ÅÜ=¬=PT=^ÄëK=O=ssd=ΩÄÉê=ÇáÉ=coäÖÉå=ÇÉê==åáÅÜí=êÉÅÜíòÉáíáÖÉå=w~ÜäìåÖ==

ÇÉê=ÉêëíÉå=oÇÉê=Éáåã~äáÖÉå=mê®ãáÉ=
=

 
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz zur Verfügung stellen können, müssen Sie die 
vereinbarte Prämie an die ISKW zahlen.  
 
Zahlen Sie die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, beginnt der Versiche-
rungsschutz frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Prämie zahlen. Der Versi-
cherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie die 
erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

=

=

== eáåïÉáëW=
 
Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit der ersten 
oder einmaligen Prämie und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie bitte dem 
Antrag sowie den für Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen. 
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=

táÅÜíáÖÉ=eáåïÉáëÉ=
 

 

sÉêíê~ÖëÖêìåÇä~ÖÉå==
Für das Versicherungsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Maßgebend für diesen Antrag sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (AVB), die Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibung sowie die gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Versicherungsbedingungen können Ihnen vorab zur Verfügung gestellt werden. 
Den Antrag (bzw. bei Versand per Briefpost eine Kopie) bewahren Sie bitte auf. 
 

_ÉëÅÜïÉêÇÉëíÉääÉ=
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte direkt an die HVR GmbH, Kattrepelsbrü-
cke 1, 20095 Hamburg oder an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (siehe auch Seite 6, Verbraucher-
information). 
 

eáåïÉáëÉ=
Pflichtversicherung 
Sofern Sie versicherungspflichtig sind, erhalten Sie mit dem Versicherungsschein 
eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Bestätigung zur Vorlage bei der 
zuständigen Stelle (per E-Mail).  
In den Fällen einer Kündigung eines Pflichtversicherungsvertrages hat die HVR 
GmbH eine entsprechende Mitteilung an die Registerbehörde zu machen. 
Gleiches gilt, wenn der Versicherungsschutz wegen Nichtzahlung der Prämie 
erlischt. 
 
Vertrags- und schadenbearbeitende Stelle 
Vertrags- und schadenbearbeitende Stelle ist namens und in Vollmacht für die 
Versicherer unter Führung der VHV Allgemeine Versicherung AG (Angaben: 
siehe Seite 5)  
 

eso=e~ãÄìêÖÉê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜí==

oáëáâoã~å~ÖÉãÉåí=dãÄe=

h~ííêÉéÉäëÄêΩÅâÉ=NI=OMMVR=e~ãÄìêÖ=

qÉäÉÑoåW=MQM=L=PR=MV=MS=PM=qÉäÉÑ~ñW=MQM=L=PR=MV=MS=PP=

áåÑo]Üîêã~áäKÇÉ=oÇÉê=esoKdãÄe]Üîêã~áäKÇÉ=

=
Informationen für Versicherungsnehmer gemäß § 11 der Versicherungsvermitt-
lerverordnung (VersVermV): Die HVR GmbH ist Versicherungsvermittler gemäß § 
34d Abs. 1 der Gewerbeordnung und als Vertreter mit Erlaubnis durch die 
Handelskammer Hamburg unter der Registrierungs-Nr. D-B8KS-J6VST-71 im 
Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V., Breite 

Str. 29, 10178 Berlin, eingetragen. Siehe: ïïïKîÉêãáííäÉêêÉÖáëíÉêKáåÑo=Es beste-
hen keine direkten oder indirekten Beteiligungen an einem Versicherungsunter-
nehmen. Kein Versicherungsunternehmen besitzt direkt oder indirekt eine 
Beteiligung an der HVR GmbH.=
 
Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen zu Ihrem Vertrag oder in Schadenangele-
genheiten direkt an die HVR GmbH. Eine strikt vertrauliche Behandlung Ihrer 
Angaben ist gewährleistet. Im Schadenfall beachten Sie bitte die Meldefristen, die 
sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ergeben, schildern Sie den 
zugrunde liegenden Sachverhalt möglichst ausführlich und fügen Sie alle prü-
fungsrelevanten Unterlagen in Kopie bei. Der Versand von Originalunterlagen ist 
regelmäßig nicht erforderlich. 
 
Versicherungsteuer, Gebühren und Kosten 
Neben der Prämie wird die gesetzliche Versicherungsteuer erhoben. 
Diese beträgt z.Zt. 19 %. Weitere Gebühren und Kosten werden nicht erhoben. 
 
Bindefrist 
An diesen Antrag hält sich der Antragsteller einen Monat lang gebunden. Das 
Widerspruchsrecht bleibt hiervon unberührt. 
 
Verwaltungsvereinfachungen 
Der Versand der Police mit AVB, Besonderen Vereinbarungen, ggfls. Versiche-
rungsbestätigung und Rechnung wird ausschließlich über Ihre E-Mail-Adresse 
gesteuert werden.  
 
Die Genehmigung zum Prämieneinzug durch ISKW per Lastschrift ist zwingend 
vorgesehen 
 
 

=

báåïáääáÖìåÖ=òìê=a~íÉåΩÄÉêãáííäìåÖ=
 

 
Ich willige ein, dass HVR als Vertreter des/der Risikoträger/s im erforderli-
chen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertrags-
durchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko- bzw. Vertragsänderun-
gen) ergeben, an beteiligte Gesellschaften sowie Rückversicherer zur Beur-
teilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur 
Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an beteiligte Versicherer übermit-
telt.  
 
Ich willige ferner ein, dass die HVR GmbH meine allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führt, 
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsange-
legenheiten dient. 
 
Bitte nehmen Sie vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung (Seite 8) 
Kenntnis.  
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=

fåÑoêã~íáoåÉå=å~ÅÜ=¬=N=ssdJfåÑoêã~íáoåëéÑäáÅÜíÉåJsÉêoêÇåìåÖ=EssdJfåÑos=
 

=

N= fÇÉåíáí®í=ÇÉë=ÑΩÜêÉåÇÉå=sÉêëáÅÜÉêÉêë=
VHV Allgemeine Versicherung AG   
VHV-Platz 1, 30177 Hannover 
Internet: www.vhv.de 
 
Rechtsform Aktiengesellschaft  
Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 57331  
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Uwe H. Reuter 
Vorstände: Thomas Voigt (Sprecher), Dr. Per-Johan Horgby,  
Dr. Angelo O. Rohlfs, Dietrich Werner  
 

O= i~ÇìåÖëÑ®ÜáÖÉ=^åëÅÜêáÑí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë==
VHV Allgemeine Versicherung AG   
VHV-Platz 1, 30177 
 

P= e~ìéíÖÉëÅÜ®Ñíëí®íáÖâÉáí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=ìåÇ=^ìÑëáÅÜíëÄÉÜ∏êÇÉ=
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und in 
der Verwaltung von Versicherungsverträgen.  
Zuständige Aufsichtsbehörde: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn 
 

Q= d~ê~åíáÉÑoåÇë=ìåÇ=báåä~ÖÉåëáÅÜÉêìåÖ=
Trifft auf diese Versicherungsart nicht zu. 
 

R= sÉêíê~ÖëÄÉÇáåÖìåÖÉåI= ~åïÉåÇÄ~êÉë= oÉÅÜíI= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= jÉêâã~äÉ=

ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëäÉáëíìåÖ=
a) Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (AVB-NV, S. 
12 ff.) sowie die für Ihren gewünschten Versicherungsschutz notwendigen 
und in die Ihnen vorgelegten Besonderen Vereinbarungen (S .10 und 11)  
und ggf. weiteren Vereinbarungen zugrunde. Auf den Vertrag findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
b) Es handelt sich um eine Vermögensschaden-Haftpflicht-versicherung; 
die Gewerbeordnung (GewO) bezeichnet sie in § 34 d Abs. 2 Nr. 3 als 
„Berufshaftpflichtversicherung“. Die Haftpflichtversicherung gewährt Ihnen 
und den mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass 
Sie aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhaltes von einem Dritten wegen reiner Vermögensschäden auf Schadens-
ersatz in Anspruch genommen werden. Der Umfang des Versicherungs-
schutzes richtet sich nach den individuell angebotenen Tarifmerkmalen 
und der vereinbarten Versicherungssumme. Ein Leistungsanspruch entsteht 
nach Eintritt eines Versicherungsfalles. Nähere Einzelheiten sind in den 
AVB beschrieben. 
 

S= dÉë~ãíéêÉáë=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=
Die Prämie des Vertrages können Sie den Ihnen vorgelegten Unterlagen 
(„Prämientableau“, Anlage zum Rahmenvertrag, Seite 9)) entnehmen. 
 

T= wìë®íòäáÅÜÉ=hoëíÉå=
Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung Ihres Vertrages 
hinausgehen, behalten wir uns vor, Gebühren in Rechnung zu stellen, 
insbesondere Gebühren für Mahnungen (zurzeit 10,00 Euro) für Lastschrift-
rückläufer (zurzeit 3,00 EUR) und angemessene Geschäftsgebühren bei 
Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages. Hierzu 
verweisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in 
Verbindung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.  

U= w~ÜäìåÖ=ìåÇ=bêÑΩääìåÖ=ÇÉê=mê®ãáÉ=
Die Erstprämie wird unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. 
Die Prämie wird per Lastschrifteinzugsverfahren durch die auch 
insofern bevollmächtigte HVR GmbH von dem von Ihnen benannten 
Konto eingezogen. 
 
Der Versicherungsnehmer hat sicherzustellen, dass das zum Einzug 
angegebene Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche 
Deckung aufweist. 
 
Folgende Zahlungsweisen sind möglich: 
— vierteljährlich (5 % Zuschlag) 
— halbjährlich (3 % Zuschlag) 
— jährlich. 
 
Bei bestimmten Vertragsformen, wie z. B. kurzfristigen Versicherungen 
erfolgt die Zahlung in Form einer Einmalprämie. 

=

V= dΩäíáÖâÉáíëÇ~ìÉê=ÇÉê=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëíÉÜÉåÇÉå=fåÑoêã~íáoåÉå=
Die übergebenen Informationen haben 3 Monate Gültigkeit. 
 

NM= eáåïÉáë=~ìÑ=h~éáí~ä~åä~ÖÉJoáëáâÉå=
Trifft auf diese Versicherungsart nicht zu. 
 

NN= wìëí~åÇÉâoããÉå=ÇÉë=sÉêíê~ÖÉë=
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragstellers auf Versiche-
rungsschutz zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zum verein-
barten Zeitpunkt, sofern die Erstprämie rechtzeitig gezahlt wird (s. 
Punkt 8). 
 

NO= táÇÉêêìÑëêÉÅÜí=
Sie können den Vertrag innerhalb einer Frist von 2 Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens nach Zugang des Versicherungsscheins 
und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sowie der Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 
VVG. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-
dung des Widerrufs. 
 
Den Widerruf richten Sie bitte an die von der führenden VHV Allge-
meine Versicherung AG bevollmächtigte  
 
HVR Hamburger Vermögensschaden- 
Haftpflicht Risikomanagement GmbH 
Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg 
Tel.: (040) 35 09 06 30 
Fax: (040) 35 09 06 33 
Geschäftsführer:  Dörte Hagemann-Böthern 
 Alexis Romanos 
 Dr. jur. Jochen Schuster  
Amtsgericht Hamburg, HRB 82290 
Steuer-Nr.: 48/732/00559 

ïïïKÜîêJåÉíKÇÉ===

bJj~áäW=áåÑo]Üîêã~áäKÇÉ==
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die Zeit 
nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der bereits gezahlten 
Prämien zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer Zustimmung 
bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat; andernfalls 
erhalten Sie die gesamten bereits bezahlten Prämien zurück. 

=

=

=

=



 

 

 

 

 

e~ãÄìêÖÉê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜí=

oáëáâoã~å~ÖÉãÉåí=dãÄe 
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NP= i~ìÑòÉáí=ÇÉë=sÉêíê~ÖÉë=
Die Laufzeit des Vertrages können Sie dem Antrag und dem Versicherungs-
schein entnehmen. 
 

NQ= hΩåÇáÖìåÖL_ÉÉåÇáÖìåÖ=ÇÉë=sÉêíê~ÖÉë=
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der Vertrag 
sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegan-
gen ist.  
Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Vertragslaufzeit besteht bereits zum 
Ablauf des dritten Versicherungsjahres die Kündigungsmöglichkeit. Beträgt 
die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder liegt ein Vertrag mit Einmalprä-
mie vor, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Nach 
einem Schadensfall können beide Parteien innerhalb eines Monats nach 
Anerkennung bzw. im Falle eines Rechtsstreits den Vertrag kündigen. 
Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen. 
 

NR= jáíÖäáÉÇëí~~íÉå=ÇÉê=brI=ÇÉêÉå=oÉÅÜí=ÇÉê=^ìÑå~ÜãÉ=îoå=_ÉòáÉÜìåÖÉå=

òìã= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê= îoê= ^ÄëÅÜäìëë= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖÉë=

òìÖêìåÇÉ=ÖÉäÉÖí=ïáêÇ=
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt. 
 

NS= ^åïÉåÇÄ~êÉë=oÉÅÜí=L=òìëí®åÇáÖÉë=dÉêáÅÜí=
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat (§ 215 
VVG). 

=

NT= péê~ÅÜÉ= ÇÉê= sÉêíê~ÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= ÇÉê= sÉêíê~ÖëáåÑoêã~íáoåÉåL=

péê~ÅÜÉ= ÇÉê= hoããìåáâ~íáoå= îoå= sÉêëáÅÜÉêÉê= ìåÇ=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=

ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=sÉêíê~Öëä~ìÑòÉáí=
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Informatio-
nen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer verpflichtet 
sich, die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in deutscher 
Sprache zu führen. 
 

NU= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉë= wìÖ~åÖë= òì= ÉáåÉã= ~ì≈ÉêÖÉêáÅÜíäáÅÜÉå= _ÉJ

ëÅÜïÉêÇÉJ=ìåÇ=oÉÅÜíëÄÉÜÉäÑëîÉêÑ~ÜêÉå=
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtlichen 
Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm 
und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine Schlichtungsstelle nach § 
214 VVG eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchende kann sich an 
den Verein 
Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin, Tel.: 
01804/22 44 24, Fax: 01804/22 44 25,  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de wenden. 
Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt davon unberührt. 
 

NV= _ÉëÅÜïÉêÇÉÖÉëìÅÜ=ÄÉá=ÇÉê=òìëí®åÇáÖÉå=^ìÑëáÅÜíëÄÉÜ∏êÇÉ=
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet 
werden an die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 



=
=

e~ãÄìêÖÉê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜí=
oáëáâoã~å~ÖÉãÉåí=dãÄe=
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=

=

jáííÉáäìåÖ=å~ÅÜ=¬=NV=^ÄëK=R=ssd=ΩÄÉê=ÇáÉ=coäÖÉå=ÉáåÉê=sÉêäÉíòìåÖ=ÇÉê=ÖÉëÉíòäáÅÜÉå==
^åòÉáÖÉéÑäáÅÜí=

=

=
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere 
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

=
soêîÉêíê~ÖäáÅÜÉ=^åòÉáÖÉéÑäáÅÜíÉå==
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch 
insoweit zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Anzeige verpflich-
tet.  

=
Folgen der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten 

=
NK=oΩÅâíêáíí=ìåÇ=tÉÖÑ~ää=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíòÉë=
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
haben. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht  
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten.  
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir 
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht 
oder nicht richtig angegebene Umstand 
 
- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles  
- noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht  
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil der Prämie zu, welcher der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.  

=
OK=hΩåÇáÖìåÖ=
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt 
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen.  
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

=
PK=sÉêíê~Öë®åÇÉêìåÖ=L=J~åé~ëëìåÖ  
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch 
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen 
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10% 
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten 
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündi-
gen.  

QK=^ìëΩÄìåÖ=ìåëÉêÉê=oÉÅÜíÉ  
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere 
Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstri-
chen ist.   
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände-
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten 
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt haben.  

=
RK=píÉääîÉêíêÉíìåÖ=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ mÉêëoå=
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters 
als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie 
können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem 
Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 



=
=

e~ãÄìêÖÉê=sÉêã∏ÖÉåëëÅÜ~ÇÉåJe~ÑíéÑäáÅÜí=
oáëáâoã~å~ÖÉãÉåí=dãÄe=
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=

a~íÉåëÅÜìíòÜáåïÉáëÉ=

=

 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Hamburger Vermögensscha-
den-Haftpflicht Risikomanagement GmbH (HVR GmbH) und die 
Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

NK sÉê~åíïoêíäáÅÜÉê=ÑΩê=ÇáÉ=a~íÉåîÉê~êÄÉáíìåÖ=
HVR GmbH 
Kattrepelsbrücke 1 
20095 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 35090630 
E-Mail-Adresse: hvr.gmbh@hvrmail.de. 

a~íÉåëÅÜìíòÄÉ~ìÑíê~ÖíÉê=
Verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung des Datenschut-
zes ist unser externer Datenschutzbeauftragter: 

Niels Kill 
c/o Althammer & Kill GmbH & Co. KG 

Unseren a~íÉåëÅÜìíòÄÉ~ìÑíê~ÖíÉå erreichen Sie per Post unter der 
o. g. Adresse mit dem Zusatz — Datenschutzbeauftragter — oder per 
Email unter: datenschutz@hvrmail.de.  

OK wïÉÅâ=ìåÇ=oÉÅÜíëÖêìåÇä~ÖÉå=ÇÉê=a~íÉåîÉê~êÄÉáíìåÖ=
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der datenschutzrechtlich 
relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze. 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertra-
ges und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. 
Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten, um das von uns zu 
übernehmende Risiko bestimmen und einschätzen zu können. 
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese 
Daten zur Durchführung des Vertrags-verhältnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten ist. 
aÉê= ^ÄëÅÜäìëë= ÄòïK= ÇáÉ= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêíê~ÖÉë=
áëí=oÜåÉ=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=fÜêÉê=éÉêë∏åäáÅÜÉå=a~íÉå=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜK=
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben. 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten 
für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) 
DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener 
Daten erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 
2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Die genannten Zwecke und Rechts-
grundlagen erstrecken sich auch auf Testverfahren zur Entwicklung, 
Implementierung und Kontrolle der hierzu eingesetzten automatisier-
ten Datenverarbeitungsverfahren. Ihre Daten verarbeiten wir auch, 
wenn es nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, um berechtigte 
Interessen von uns oder von Dritten zu wahren. Dies kann insbeson-
dere der Fall sein: 
— zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
— zur Werbung für unsere Versicherungsprodukte 
— zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere von 
Datenanalysen zur Erkennung von Unstimmigkeiten, die auf Versi-
cherungsmissbrauch hindeuten können. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. 
V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für andere, oben nicht 
genannte Zwecke verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor 
informieren. 

PK kìíòìåÖ=fÜêÉê=bJj~áäJ^ÇêÉëëÉ=
Wenn Sie uns im Rahmen der Bearbeitung eines Vorgangs Ihre E-
Mail-Adresse zur Kenntnis bringen, speichern wir diese und nutzen 
sie ggf. für die weitere Kommunikation zu dem betreffenden Vertrag 
oder Schaden, sofern Sie dieser Nutzung nicht widersprechen. 
Wir weisen Sie ferner darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse, soweit 
Sie uns diese mitgeteilt haben, zur Werbung für eigene oder ähnliche 
Versicherungsprodukte verwenden. Sie können auch dieser Nutzung 
jederzeit formlos widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen anfallen. 

QK h~íÉÖoêáÉå=îoå=bãéÑ®åÖÉêå=ÇÉê=éÉêëoåÉåÄÉòoÖÉåÉå=a~íÉå=
soääã~ÅÜíÖÉÄÉêW=
Wir übermitteln die Vertrags- und Schadendaten für die von uns 
gezeichneten Risiken an die am Risiko beteiligten Vollmachtgeber. 
bñíÉêåÉ=aáÉåëíäÉáëíÉêW=
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten zum Teil externer Dienstleister für die folgenden 
Bereiche: 
- Buchhaltung/Mahnwesen 
- IT-Dienstleistungen 
- Schadenbearbeitung 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 
weitere Empfänger übermitteln, z. B. an Behörden zur Erfüllung 
gesetzlicher Mitteilungspflichten sowie an Unternehmen unserer 
Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 

Eine genauere Darstellung aller Empfänger händigen wir auf Anfrage 
gerne aus. 

RK a~ìÉê=ÇÉê=a~íÉåëéÉáÅÜÉêìåÖ=
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es 
vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt 
werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis 
zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen 
Daten, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich 
regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, 
die unter anderem im Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 
dem Geldwäschegesetz geregelt sind. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahre. 

SK _ÉíêoÑÑÉåÉåêÉÅÜíÉ=
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe 
der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
táÇÉêëéêìÅÜëêÉÅÜíÉ=
Sie haben ferner das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Ihren Werbewiderspruch richten Sie bitte an hvr.gmbh@hvrmail.de.  
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbei-
tung sprechen. Dieses Recht können Sie ebenfalls unter der o. g. 
Adresse geltend machen.  
_ÉëÅÜïÉêÇÉêÉÅÜí=
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. 
Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: Der 
Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Kurt-Schumacher-Allee 4 
20097 Hamburg 

TK a~íÉå~ìëí~ìëÅÜ=ãáí=fÜêÉã=ÑêΩÜÉêÉå=sÉêëáÅÜÉêÉê=
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang 
ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 
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=

_ÉëçåÇÉêÉ=sÉêÉáåÄ~êìåÖÉå=_s=NNUKQJMNKNV=ÑΩê=tΩëíÉåêçíJsÉêíêÉíÉê=áã=fpht=ÉKsK=
==
 

1 Teilweise abweichend von Ziff. 4 Ziff. 3 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur 
Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden 
(AVB) besteht Versicherungsschutz für Verstöße 
aus der rechtlich zulässigen Tätigkeit als  
   
-  Versicherungsvertreter der W & W AG mit der 
auf 1.500.000,00 EUR aufgerundeten Pflichtde-
ckungssumme ( § 34 d Abs. 2 Nr. 3 GewO 
i.V.m. §§ 8 bis 10 der Versicherungsvermitt-
lerverordnung (VersVermV)) einschließlich der 
gesetzlich erlaubten Vermittlung an andere Ge-
sellschaften („Ventilgeschäft“) sowie der Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeit im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung einschließlich 
der Empfehlung und Vermittlung rückgedeckter 
Versorgungsmodelle, auch wenn der Versiche-
rungsnehmer im Pflichtenkreis des Arbeitgebers 
im Verhältnis zu seinen Mitarbeitern für diesen 
tätig wird; 
 

-  im Vermittlerregister eingetragener Immobili-
ardarlehensvermittler mit einer weiteren Versi-
cherungssumme von 1.300.000,00 EUR gemäß 
§ 34 i Abs. 1 S. 1 GewO für die rechtlich zuläs-
sige Beratung zu und Vermittlung von Immobili-
ar-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des 
§ 491 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) und/oder entsprechenden entgeltlichen 
Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 BGB 
entsprechend der Pflichtdeckung nach § 34 i 
Abs. 2 Nr.3 GewO i.V.m. den Vorschriften der 
Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung 
(ImmVermV) 
sowie als Vermittler von grundpfandechtlich ge- 
sicherten Finanzierungen i.S.d. § 34 c Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 GewO, 
beide Tätigkeiten auch über die Internet-Ver-
mittlungsplattform des Betreibers Prohyp GmbH 
an andere Produktgeber („Fremdbuch“); 
 
- Vermittler von sonstigen rechtlich zulässigen 
Finanzdienstleistungen mit einer weiteren Ver-
sicherungssumme von 1.500.000,00 EUR im 
Bereich der 
 

a) Vermittlung von Bausparverträgen; 
b) Vermittlung von Leasingverträgen; 
c) Vermittlung von Finanzanlageprodukten der 

Produktkategorie 1 des § 34 f GewO  
 
 

 

(„offenes Investmentvermögen“) unter dem 
KWG-Haftungsdach der Wüstenrot-Bank 

d) Vermittlung von Mitgliedschaften in der GKV 
e) Vermittlung von Bankprodukten (sofern er-

laubnisfrei); 
f) Vermittlung und dem Nachweis von Grund-

stückskaufverträgen, von Mietverträgen über 
Wohn- und Geschäftsräume und von Miet- 
und Pachtverträgen über Grundstücke  
(§ 34 c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO). 

g) Die Verwaltung von max. 50 fremden (nicht 
eigener) Wohn-/ Gewerbeeinheiten ist mit-
versichert. 

 

Sofern gesondert beantragt und dokumentiert, 
werden in den Versicherungsschutz Haftpflicht-
ansprüche einbezogen aus 
 

a) der erlaubten Tätigkeit als Wohnimmo-
bilienverwalter nach § 34 c Abs. 1 S. 1 
Nr. 4 GewO;  

b) der Übernahme von Haus- und Grund-
stücksverwaltungen mit mehr als 50 
Einheiten. Dabei gilt ergänzend ein 
AGG-Ausschluss. 

 

Mitversichert ist zudem die gelegentliche Vertre-
tung von und durch Kollegen, sofern diese über 
die erforderliche Erlaubnis verfügen. 
 

Mitversichert ist im Übrigen der Einsatz des 
Internets zu vertrieblichen Zwecken in Bezug 
auf die versicherten Tätigkeiten (ausschließlich 
also z.B. e-commerce) unter Einschluss der ge-
setzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
und der Betriebsangehörigen einschließlich des 
angestellten Datenschutzbeauftragten für  Ver-
mögensschäden wegen Schadenereignissen 
durch Missbrauch personenbezogener Daten bei 
der Datenverarbeitung auf Basis der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Mitver-
sichert sind insoweit Haftpflichtansprüche auf 
Ersatz eines immateriellen Schadens wegen 
Verletzung eines Persönlichkeitsrechts.   
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, seine 
Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -
techniken (z.B. Virenscanner / Firewall) zu 
schützen und sicherzustellen bzw. durch Dritte 
sicherzustellen lassen, dass diese dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen. Bei Verletzung 
dieser Obliegenheit gilt Ziff. 6 AVB entspre-
chend. 
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Ausgeschlossen bleiben in diesem Zusammen-
hang: 
 
- Ansprüche des Unternehmens gegen den Ver-
sicherungsnehmer aus der Auftragsdatenverar-
beitung; 

- Haftpflichtansprüche mit dem Vorwurf, für die 
Verbreitung von Viren und anderer schädlicher 
Software verantwortlich zu sein; 

- Sach- und Sachfolgeschäden; 
- Ansprüche auf Auskunft, Berichtigung, Sper-
rung und Löschung sowie die hiermit zusam-
menhängenden Verfahrenskosten.  

- Bußen und Strafen sowie die Kosten derartiger 
Verfahren. 

Im Übrigen wird auf die Geltung der Ausschlüs-
se in Ziff. 4 AVB (wie insbes. 4.5 und 4.7) aus-
drücklich hingewiesen.  
 
2 In Ergänzung von Ziff. 4 AVB bezieht sich 
der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtan-
sprüche  
 

a) von Unternehmen, mit denen der Versiche-
rungsnehmer hinsichtlich der versicherten Tätig-
keit in agenturvertraglichen Beziehungen steht, 
soweit es sich nicht um Regressansprüche we-
gen Schädigungen Dritter handelt, die das Un-
ternehmen aufgrund eines fehlerhaften Verhal-
tens des Versicherungsnehmers oder der Perso-
nen, für die er einzustehen hat, hat ausgleichen 
müssen;   
 

b) im Versicherungsvermittlungsbereich aus der 
Schadenbearbeitung außerhalb des selbst ver-
mittelten bzw. betreuten Bestandes, es sei denn, 
es handelt sich um die Schadenbegleitung im 
Rahmen einer bestehenden Kundenverbindung; 
 

c) Nachforschungs- und/oder Mitteilungspflich-
ten über die mangelnde Bonität oder Kreditwür-
digkeit eines Beteiligten nicht erfüllt worden 
sind; 

 

d) unrichtige Aussagen zur Bonität eines Fonds 
erteilt und / oder nicht nach dem KAGB zugelas-
sene Fonds oder Fondsgesellschaften vermittelt 
werden bzw. aus Schäden aus den üblichen 
Anlagerisiken selbst (z.B. Rendite- oder Perfor-
mancerisiko) oder aus dem Bonitätsrisiko des 
Produktgebers; 

 

e) die Schweigepflicht verletzt wird sowie Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse unbefugt ver-
wendet oder verwertet werden; 
 

f) darüber hinaus nicht auf Schäden, die dadurch 
entstanden sind, dass 

aa. in Aussicht gestellte Renditen, Gewinn- 
oder Zinserwartungen nicht eingetroffen 
sind oder diesbezüglich falsche oder 
unrichtige Angaben gemacht worden 
sind; 

bb. Kredite nicht oder nicht zu den genann-
ten Konditionen gewährt oder Kosten-
anschläge und Finanzierungskonditio-
nen nicht eingehalten werden oder ver-
bindliche Zusagen zur Zuteilungsreife 
von Bausparverträgen erteilt worden 
sind; 

cc. der Inhalt eines Prospektes unrichtig ist 
oder Abweichungen von dortigen An-
gaben vorliegen bzw. ein Verkaufs-
prospekt nicht ausgehändigt wurde; 

 

wobei in allen Fällen der vorstehend unter Ziff. 
2 f) aa) bis cc) aufgeführten Ausschlüsse die 
Rechtsschutzfunktion für die Abwehr unbegrün-
deter Haftpflichtansprüche erhalten bleibt; 
 
g) im Bereich der Immobilienvermittlung und 
der Hausverwaltung darüber hinaus die vorge-
nommenen Rechtsgeschäfte gegen die guten 
Sitten verstoßen, Steuerhinterziehungszwecken 
gedient oder einen Tatbestand geschaffen ha-
ben, der den Anfechtungsbestimmungen der 
Insolvenzordnung oder des Anfechtungsgesetzes 
unterliegt; 
 
h) im Bereich der Haus- und Grundbesitz-
verwaltung im Besonderen 
 

aa) Versicherungsverträge nicht oder nicht 
ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden; 

bb) der Zins- und Tilgungsdienst für nach-
stellige Grundpfandrechte nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt wird; 

cc) die physikalische, chemische oder bio-
logische Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers verän-
dert wird. 

 
3 In Erweiterung des Versicherungsschutzes 
besteht Versicherungsschutz in Form der Ab-
wehr unbegründeter Haftpflichtansprüche hin-
sichtlich behaupteter, vom Versicherungsneh-
mer bestrittener Vorwürfe, die den Tatbestand 
der Ziff. 4 Ziff. 5 AVB ( insbes. „wissentliche 
Pflichtverletzung“) erfüllen würden, bis zur 
rechtskräftigen gerichtlichen Feststellung. Gege-
benenfalls sind verauslagte Gerichtskosten zu-
rückzuerstatten. 
 

4 In Erweiterung des Versicherungsschutzes 
wird dem Versicherungsnehmer im Schadenfall 
nicht entgegen gehalten, dass ein gegen ihn 
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erhobener Haftpflichtanspruch auch oder aus-
schließlich damit begründet wird, er habe gegen 
die standardisierten Codizes von Verbän-
den/Vereinen (GDV, BVK, VEVK e.V.), zu deren 
Einhaltung er sich verpflichtet hat, verstoßen. 
Insofern gilt Ziff. 4.2 AVB NV 01.08 nicht. 
 

5 Abweichend von Ziff. 2.1 AVB umfasst die 
Vorwärtsversicherung die Folgen aller vom Be-
ginn des Versicherungsschutzes (Ziff. 3.1) bis 
zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Ver-
stöße („unbegrenzte Nachmeldefrist“ für Schä-
den aus dem versicherten Zeitraum nach Been-
digung des Versicherungsvertrages). 
 

6 Die Höchstleistung für alle Verstöße eines 
Versicherungsjahres beträgt für alle versicherten 
Bereiche jeweils das Zweifache der vereinbarten 
Versicherungssumme. 
 
7 Hinsichtlich der Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) sowie die Schweiz fin-
det keine Beschränkung der Auslandsdeckung 
statt (Klarstellung zu Ziff. 4.1 AVB).  
 

8 In Erweiterung des Versicherungsschutzes 
und teilweiser Abänderung von Ziff. 4.6 AVB gilt 
die sog. Verwandtenausschlussklausel nur hin-
sichtlich solcher Personen, die mit dem Versi-
cherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 
 

9 Eine Selbstbeteiligung des Versicherungs-
nehmers ist nicht vorgesehen, kann jedoch bei-
tragsmindernd durch schriftliche Willenserklä-
rung der versicherten Person auf einen festen 
Selbstbehalt in Höhe von 500,00 EUR je Scha-
denfall vereinbart werden.  
Eine Anrechnung von vereinnahmten Provisio-
nen erfolgt nicht. 
 

10 Abweichend von Ziff. 9.3.1 AVB ist eine 
schadenbedingte Kündigung des Gruppenver-
trages durch das Versichererkonsortium nur mit 
einer Frist von drei Monaten möglich.  
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aÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíò=
=

NK=dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=
1.1  Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versi-
cherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen eines bei 
der Ausübung beruflicher Tätigkeit - von ihm selbst oder einer 
Person, für die er nach §§ 278, 831 BGB einzutreten hat - 
begangenen Verstoßes von einem anderen  
 
~ìÑÖêìåÇ=ÖÉëÉíòäáÅÜÉê=e~ÑíéÑäáÅÜíÄÉëíáããìåÖÉå==
 
für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. 
Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebüh-
ren oder Honoraren sowie Erfüllungsansprüche und Erfüllungs-
surrogate gemäß § 281 in Verbindung mit § 280 BGB. 
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personen-
schäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der 
Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, 
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) 
sind, noch sich aus solchen - von dem Versicherungsnehmer 
oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten - 
Schäden herleiten. Als Sachen gelten insbesondere auch Geld 
und geldwerte Zeichen. 
NKO=^åëéêΩÅÜÉ=ïÉÖÉå=p~ÅÜëÅÜ®ÇÉå=
1.2.1 Es sind jedoch in die Versicherung einbezogen Ansprü-
che wegen unmittelbarer oder mittelbarer Sachschäden 
1.2.1.1 an Akten und anderen für die Sachbehandlung in Be-
tracht kommenden Schriftstücken; 
1.2.1.2 an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt der 
versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bilden. 
Ausgeschlossen von der Einbeziehung zu 1.2.1.1 und 1.2.1.2 
sind Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen durch 
Abhandenkommen von Geld, geldwerten Zeichen, Wertsa-
chen, Inhaberpapieren und in blanko indossierten Orderpapie-
ren; das Abhandenkommen von Wechseln fällt nicht unter 
diese Ausschlussbestimmung. 
1.2.2 Ferner sind von der Einbeziehung zu 1.2.1.2 ausgeschlos-
sen Ansprüche wegen Sachschäden, die entstehen aus Anlass 
der Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Verwaltung 
von Grundstücken oder der Führung wirtschaftlicher Betriebe. 
NKP=k~íΩêäáÅÜÉ=mÉêëoåÉå=~äë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
Als Gesellschafter/Mitinhaber gelten Personen, die ihren Beruf 
nach außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht 
darauf, ob Sie durch Gesellschaftsvertrag oder einen anderen 
Vertrag verbunden sind. 
Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 4. oder ein Rechtsverlust nach 
Ziffer 5. und/oder Ziffer 6., der in der Person eines Gesellschaf-
ters/Mitinhabers vorliegt, geht zu Lasten aller Gesellschaf-
ter/Mitinhaber. 
NKQ=gìêáëíáëÅÜÉ=mÉêëoåÉå=~äë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉê=
Falls eine juristische Person für sich selbst Versicherung nimmt, 
so besteht der Versicherungsschutz hinsichtlich der ihren Or-
ganen und Angestellten zur Last fallenden Verstöße, soweit sie 
diese gesetzlich zu vertreten hat, und zwar mit der Maßgabe, 
dass in der Person des Verstoßenden gegebene subjektive 
Umstände, durch welche der Versicherungsschutz beeinflusst 
wird (Ziffer 4., 5. und/oder 6.), als bei der Versicherungsnehme-
rin selbst vorliegend gelten. 
 
OK=soêï®êíëJ=ìåÇ=oΩÅâï®êíëîÉêëáÅÜÉêìåÖ=
2.1 Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom 
Beginn des Versicherungsschutzes (Ziffer 3.1 bzw. Ziffer 3.2) 
bis zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße, die 
dem Versicherer nicht später als drei Jahre nach Beendigung 
des Versicherungsvertrages gemeldet werden. 

2.2 Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in der 
Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Versi-
cherungsnehmer oder versicherten Personen oder seinen 
Gesellschaftern/Mitinhabern (Ziffer 1.2) bis zur Abgabe der 
Vertragserklärung der Rückwärtsversicherung nicht bekannt 
geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit 
nach Anfangs- und Endpunkt zu bezeichnen. 
Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versi-
cherungsnehmer oder von mitversicherten Personen als - 
wenn auch nur möglicherweise - objektiv fehlsam erkannt 
oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet 
worden ist, auch wenn Schadenersatzansprüche weder erho-
ben noch angedroht noch befürchtet worden sind. 
2.3 Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verur-
sacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an 
welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorge-
nommen werden müssen, um den Eintritt des Schadens abzu-
wenden. 
 
PK=_ÉÖáåå=ìåÇ=rãÑ~åÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëëÅÜìíòÉë=

PKN=soêä®ìÑáÖÉ=aÉÅâìåÖ=
Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung 
des Versicherers ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam. 
Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrund-
lagen, die dem endgültigen Versicherungsvertrag zu Grunde 
liegen sollen. Der Versicherungsnehmer erhält die für die 
vorläufige Deckung und den endgültigen Versicherungsvertrag 
geltenden Versicherungsbedingungen und die Information für 
Versicherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungs-
schein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 
PKO=e~ìéíîÉêíê~Ö=
3.2.1 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer 
anderen Vereinbarung durch Zahlung der Prämie, der im 
Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abga-
ben. Die erste oder einmalige Prämie wird nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 
3.2.2 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt 
ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  
3.2.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versiche-
rungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der 
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prä-
mie aufmerksam gemacht hat. 
PKP=iÉáëíìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=
3.3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzver-
pflichtungen und die Abwehr unbegründeter Schadensersatz-
an 
sprüche. Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden 
ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, bin-
den den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne 
Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.   
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Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen.    
3.3.2 Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung 
oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
PKQ=_ÉÖêÉåòìåÖ=ÇÉê=iÉáëíìåÖÉå=
3.4.1 Die Versicherungssumme - bei den Sachschäden im 
Sinne von Ziffer 1.2.1.2 jedoch nur ein Viertel - stellt den 
Höchstbetrag der dem Versicherer - abgesehen vom Kosten-
punkte (Ziffer 3.4.6) - in jedem einzelnen Schadenfall oblie-
genden Leistung dar, und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine 
einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage kommt, 
3.4.1.1 gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Perso-
nen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt, 
3.4.1.2 bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden 
einheitlichen Schadens, 
3.4.1.3 bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt 
mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beru-
hendes Tun oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn 
die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem 
oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
3.4.2 Die Höchstleistung des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache der 
Versicherungssumme. 
3.4.3 Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer aufgrund 
rechtskräftigen Urteils oder eines den Versicherer bindenden 
Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haftpflicht-
summe), ersetzt der Versicherer 90 %. 
Soweit nicht anders vereinbart, beträgt der von dem Versiche-
rungsnehmer allein zu deckende Schaden in jedem Falle min-
destens 250 EUR (Mindestselbstbehalt), höchstens jedoch 
2.500 EUR. 
3.4.4 Es ist ohne Zustimmung des Versicherers nicht zulässig, 
dass der Versicherungsnehmer Abmachungen trifft oder Maß-
nahmen geschehen lässt, die darauf hinauslaufen, dass ihm 
seine Selbstbeteiligung erlassen, gekürzt oder ganz oder teil-
weise wieder zugeführt wird. Widrigenfalls mindert sich die 
Haftpflichtsumme um den entsprechenden Betrag. 
3.4.5 An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflicht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in demsel-
ben Umfange wie an der Ersatzleistung, höchstens jedoch bis 
zur Höhe der Versicherungssumme. 
3.4.6 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer an-
hängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch 
betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines 
solchen Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststellungsklage 
oder Nebenintervention gehen voll zu Lasten des Versicherers. 
Sofern nicht im  
Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbart ist, 
werden die Rechtsanwaltskosten entsprechend den Gebüh-
rensätzen des RVG übernommen. 
Es gilt dabei aber Folgendes: 
3.4.6.1 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch 
die Versicherungssumme, so trägt der Versicherer die Gebüh-
ren und Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme 
entsprechenden Wertklasse. Dies gilt sowohl bei der Abwehr 
unberechtigter Schadenersatzansprüche als auch bei der Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schaden-
ersatzverpflichtungen. Bei den nicht durch Pauschsätze abzu-
geltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Verteilung auf 
Versicherer und Versicherungsnehmer ein. 

3.4.6.2 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch 
nicht den Betrag des Mindest- oder eines vereinbarten festen 
Selbstbehaltes, so treffen den Versicherer keine Kosten. 
3.4.6.3 Bei erhöhtem Mindestselbstbehalt hat der Versiche-
rungsnehmer vorweg die Kosten nach dem Streitwert des 
erhöhten Mindestselbstbehaltes allein zu tragen, die Mehrkos-
ten bezüglich des übersteigenden Betrages (bis zum Streitwert 
vom erhöhten Mindestselbstbehalt zuzüglich Versicherungs-
summe) trägt der Versicherer. Bezüglich der nicht durch 
Pauschsätze abzugeltenden Auslagen findet die Bestimmung 
zu Ziffer 3.4.6.1 Satz 3 Anwendung. 
3.4.6.4 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt 
oder durch einen Gesellschafter/Mitinhaber oder Mitarbeiter 
vertreten lässt, werden ihnen eigene Gebühren nicht erstattet. 
3.4.7 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten 
ersetzt der Versicherer begrenzt auf seine Leistungspflicht 
Kosten höchstens nach der der Versicherungssumme entspre-
chenden Wertklasse nach deutschem Kosten- und Gebühren-
recht, sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas 
anderes vereinbart ist.  
Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden als Leis-
tungen auf die Versicherungssumme angerechnet. Kosten sind 
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, 
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenregulierungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen; dies gilt auch dann, wenn diese 
Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
3.4.8 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich an dem Verhalten des Versicherungsnehmers schei-
tert, oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil 
zur Befriedigung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat 
der Versicherer für den von der Weigerung bzw. der Verfü-
gungsstellung an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 
QK=^ìëëÅÜäΩëëÉ=
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Ansprüche, 
4.1 welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht 
werden - dies gilt auch im Falle eines inländischen Vollstre-
ckungsurteils (§ 722 ZPO); wegen Verletzung oder Nichtbe-
achtung ausländischen Rechts; wegen einer im Ausland vor-
genommenen Tätigkeit. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten der Europäischen 
Union, Liechtenstein und die Schweiz. Soweit hiernach Versi-
cherungsschutz besteht, gilt: 
4.1.1 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprü-
che aus Tätigkeiten, die über ausländische Tochtergesellschaf-
ten, ausländische Niederlassungen, ausländische Zweigstellen 
jeglicher Art oder über durch Kooperationsvereinbarungen 
verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, soweit diese 
nicht durch eine besondere Vereinbarung eingeschlossen sind. 
4.2 soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 
4.3 aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten, 
aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder 
Empfehlung von Geld-, Grundstücks- und anderen wirtschaft-
lichen Geschäften; 
4.4 wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kas-
senführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, durch Verun-
treuung des Personals des Versicherten entstehen; 
4.5 wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen 
von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des 
Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche 
Pflichtverletzung; 
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Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwürfe wegen 
wissentlicher Pflichtverletzung erhoben, welche strittig sind, 
besteht in Erweiterung der Ziffer 3.4.6 Abwehrschutz. Bei 
rechtskräftiger Feststellung einer wissentlichen Pflichtverletzung 
sind die vom Versicherer vorgeleisteten Prozess- und sonstigen 
Abwehrkosten zurückzuerstatten; 
4.6 von Gesellschaftern/Mitinhabern und Angehörigen des 
Versicherungsnehmers sowie von Personen, welche mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben, es sei denn - was die Ansprü-
che von Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft Leben-
den anlangt -, dass es sich um Ansprüche eines Mündels gegen 
seinen Vormund handelt. 
Als Angehörige gelten: 
- der Ehegatte des Versicherungsnehmers, 
- der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder vergleichbarer Partnerschaft nach dem Recht anderer 
Staaten, 
- wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie oder im 
zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist. 
Schadenersatzansprüche von juristischen Personen und von 
sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil von mindestens 25 % 
dem Versicherungsnehmer oder Versicherten oder einem 
Gesellschafter/ Mitinhaber oder Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers oder Versicherten gehört, sind von der Versiche-
rung gleichfalls ausgeschlossen;  
gleiches gilt, falls der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person oder sonstige Gesellschaft ist, für Haftpflichtansprüche 
von Personen, die am Versicherungsnehmer einen Anteil von 
mindestens 25 % halten; 
4.7 aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als Leiter, 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied privater Unternehmun-
gen, Vereine, Verbände und als Syndikus; 
4.8 aus bankmäßigem Betriebe und bankmäßiger Tätigkeit 
(Scheck-, Wechsel-, Giro-, Depositen-, Kontokorrent-, Devisen-
verkehr, Akkreditiv-Geschäfte usw.); 
4.9 wegen Schäden, die in Einbußen bei Darlehen und Kredi-
ten bestehen, welche das Rechtssubjekt erleidet, bei dem der 
Versicherungsnehmer oder Versicherte als Beamter oder sonst 
angestellt ist, oder zu dem er im Verhältnis eines Vorstehers 
oder eines Mitgliedes eines Vorstands-, Verwaltungs- oder 
Aufsichtskollegiums steht. Dies gilt nicht, soweit die Einbußen 
verursacht sind durch Verstöße bei der Rechtsverfolgung. 
4.10 die sich aus Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen 
mit Strafcharakter (z.B. punitive oder exemplary damages) 
ergeben; 
4.11 die mittelbar oder unmittelbar verursacht werden oder 
geschehen durch oder eine Folge sind von 
— Krieg, Bürgerkrieg und sonstigen kriegerischen Akten (gleich, 
ob zuvor erklärt oder nicht) und vergleichbaren bzw. hiermit in 
Zusammenhang stehenden Umständen; 
— Terrorismus und vergleichbaren Handlungen; 
4.12 die mit radioaktiver Strahlung oder mit der Kontamination 
von radioaktiven Stoffen in Verbindung stehen oder auf Atom-
anlagen oder atomaren Abfall zurückgeführt werden können; 
4.13 aus Schäden, die direkt oder indirekt auf Asbest oder 
asbesthaltige Materialien zurückzuführen sind oder mit diesen 
in Zusammenhang stehen. 
=

aÉê=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ää=
=

RK= sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ääI= pÅÜ~ÇÉå~åòÉáÖÉI= ïÉáíÉêÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖ=

ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåÑ~ääÉëI=w~ÜäìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=

RKN=sÉêëáÅÜÉêìåÖëÑ~ää=

Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß, der 
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur 
Folge haben könnte. 
Hinsichtlich der Kenntnis vom Verstoß wird auf Ziffer 2.2, 
Absatz 2 und Ziffer 2.3 verwiesen. 
RKO=pÅÜ~ÇÉå~åòÉáÖÉ=
5.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (Ziffer 11.) 
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich 
anzuzeigen. 
5.2.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Straf-
befehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstat-
ten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst bereits ange-
zeigt hat.  
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungs-
behörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des 
Versicherers abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben 
bzw. die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 
5.2.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem 
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige inner-
halb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflich-
tet. 
5.2.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder 
wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außerdem 
unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle 
eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Be-
weissicherungsverfahrens. 
5.2.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen 
gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt an 
Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat. 
RKP=tÉáíÉêÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=ÇÉë=pÅÜ~ÇÉåÑ~ääÉë=
5.3.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, 
verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers 
(insbesondere auch hinsichtlich der Auswahl des Prozessbe-
vollmächtigten) für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des 
Schadenfalles dient. Er hat den Versicherer bei der Abwehr 
des Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -
regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, 
welche auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und alle 
nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Scha-
denfalles erheblichen Schriftstücke einzusenden. 
5.3.2 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen 
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu 
führen.  
Sonstiger anfallender Aufwand sowie auch die Kosten eines 
vom Versicherungsnehmer außergerichtlich beauftragten 
Bevollmächtigten werden nicht erstattet. 
5.3.3 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungsnehmers 
an den Versicherer ist nicht erforderlich; die Kosten einer 
solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt.  
RKQ=w~ÜäìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêÉêë=
Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungsfalles soll, 
wenn möglich, eine schriftliche Erklärung des Ansprucherhe-
benden, dass er für seine Ansprüche befriedigt sei; beigebracht 
werden. Der Versicherer kann eine Beglaubigung der Unter-
schrift des Ansprucherhebenden verlangen. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro (EUR). Die 
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem inländischen Geldin-
stitut angewiesen ist. Der Versicherer kann jedoch verlangen, 
dass der Versicherungsnehmer seinen Schadenanteil an eine 
vom Versicherer bestimmte Stelle abführt und die Quittung 
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dafür dem Versicherer einsendet. Die zweiwöchige Frist läuft 
solchen falls vom Eingang der Quittung. 
SK=oÉÅÜíëÑoäÖÉå=ÄÉá=sÉêäÉíòìåÖ=ÇÉê=lÄäáÉÖÉåÜÉáíÉå= áã=sÉêëáJ

ÅÜÉêìåÖëÑ~ää=
6.1 Wird eine Obliegenheit vorsätzlich verletzt, die nach Zif-
fer 5. dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungspflicht zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtslage 
hingewiesen hat.  
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenhei-
ten nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.  
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Ausführungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 
6.2 Hat der Versicherungsnehmer seine Obliegenheiten nach 
Ziffer 5.3 dadurch verletzt, dass er den Versicherer über erheb-
liche Umstände wissentlich täuschte oder zu täuschen versuch-
te, so verliert er alle Ansprüche aus dem bestehenden Versiche-
rungsfall. Weitergehende gesetzliche Rechtsfolgen solcher 
Täuschungen bleiben bestehen. 
=

a~ë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëîÉêÜ®äíåáë=
=

TK=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÑΩê=ÑêÉãÇÉ=oÉÅÜåìåÖI=^ÄíêÉíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉJ

êìåÖë~åëéêìÅÜëI=oΩÅâÖêáÑÑë~åëéêΩÅÜÉ=

TKN=sÉêëáÅÜÉêìåÖ=ÑΩê=ÑêÉãÇÉ=oÉÅÜåìåÖ=
7.1.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst 
erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich 
des  
Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf 
diese Personen sinngemäße Anwendung. Die Ausübung der 
Rechte ausdem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
7.1.2 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst sowie seiner 
Angehörigen gegen versicherte Personen sind, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, von der Versicherung ausgeschlossenK=

7KO=^ÄíêÉíìåÖ=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖë~åëéêìÅÜë 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht 
abgetreten oder verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.   
TKP=oΩÅâÖêáÑÑë~åëéêΩÅÜÉ=
7.3.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückga-
be hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie 
auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versi-
cherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der 

Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstel-
lung einer Abtretungsurkunde verlangen. 
7.3.2 Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers 
wird nur genommen, wenn diese ihre Pflichten wissentlich 
verletzt haben. 
7.3.3 Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch ge-
mäß Ziffer 7.3.1 oder ein zu dessen Sicherung dienendes 
Recht verzichtet, bleibt der Versicherer nur insoweit verpflich-
tet, als der Versicherungsnehmer beweist, dass die Verfolgung 
des Anspruchs ergebnislos geblieben wäre. 
 
UK=mê®ãáÉåò~ÜäìåÖI=mê®ãáÉåêÉÖìäáÉêìåÖI=mê®ãáÉåêΩÅâÉêëí~íJ

íìåÖ=

UKN=soêä®ìÑáÖÉ=aÉÅâìåÖ=
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie für die 
vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der Hauptvertrag mit 
dem Versicherer der vorläufigen Deckung nicht zu Stande 
kommt. Diese entspricht der Laufzeit der vorläufigen Deckung 
in Höhe des Teils der Prämie, die beim Zustandekommen des 
Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. 
Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung 
entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer die 
Erstprämie für den endgültigen Versicherungsvertrag nicht 
rechtzeitig gezahlt hat und er dies zu vertreten hat. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Zugang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung 
erfolgt. 
UKO=e~ìéíîÉêíê~Ö=
8.2.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach 
Ablauf von zwei Wochen nach Aushändigung des Versiche-
rungsscheins fällig. Die nach Beginn des Versicherungsschut-
zes (Ziffer 3.2) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an 
den im Versicherungsschein festgesetzten Zahlungsterminen 
und sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den Versicherungs-
nehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrich-
ten. Unterbleibt die Zahlung, ist der Versicherungsnehmer auf 
seine Kosten unter Hinweis auf die Rechtsfolgen fortdauern-
den Verzugs in Textform an seine letztbekannte Adresse zur 
Zahlung innerhalb einer Frist von zwei Wochen aufzufordern. 
8.2.2 Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung 
der Prämie oder der Kosten in Verzug, ist der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung zur  
Leistung frei, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung darauf hingewiesen wurde. Nach dem 
Ablauf der Frist ist der Versicherer, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung in Verzug ist, berechtigt, das Versi-
cherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung darauf hingewiesen wurde. Die Bestimmung ist 
nur wirksam, wenn die Zahlungsaufforderung die rückständi-
gen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit dem Fristablauf 
verbunden sind.  
8.2.3 Bei Teilzahlung der Jahresprämie werden die noch 
ausstehenden Raten der Jahresprämie sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug 
gerät.   
8.2.4 Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum 
Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wider-
spricht. 



 

 

 

 

 

Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht  
Risikomanagement GmbH 

                                                                 

AVB NV-01.08 16

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung 
des Versicherers erfolgt. 
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, ist 
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
UKP=mê®ãáÉåêÉÖìäáÉêìåÖ=
8.3.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt 
einer Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen 
der Prämienrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, 
Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Änderung in 
dem versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prä-
mienbemessung gemachten Angaben eingetreten ist. Diese 
Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforde-
rung zu machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die 
Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege 
nachzuweisen. 
8.3.2 Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststel-
lungen wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt der Ver-
änderung richtig gestellt. 
8.3.3 Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzei-
ge rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, 
für welche die Angaben zu machen waren, an Stelle der Prä-
mienregulierung (Ziffer 8.3.1) als nachzuzahlende Prämie einen 
Betrag in Höhe der für diese Zeit bereits gezahlten Prämie 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich, aber noch in-
nerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur 
Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den 
etwa zuviel gezahlten Betrag der Prämie zurückzuerstatten. 
UKQ=mê®ãáÉåêΩÅâÉêëí~ííìåÖ=
8.4.1 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versiche-
rer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat.  
8.4.2 Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung im 
Schadenfalle (Ziffer 9.3.1), so gebührt dem Versicherer der Teil 
der Prämie, welcher der abgelaufenen Versicherungszeit bis 
zur Wirksamkeit der Kündigung entspricht. 
 
VK=sÉêíê~ÖëÇ~ìÉêI=hΩåÇáÖìåÖ=

VKN=soêä®ìÑáÖÉ=aÉÅâìåÖ=
Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlossenen 
Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige 
Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. 
Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht zu Stande, 
weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach § 8 des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) widerruft oder einen 
Widerspruch nach § 5 Abs. 1 und 2 VVG erklärt, endet die 
vorläufige Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des 
Widerspruchs beim Versicherer. 
Ist die vorläufige Deckung ausnahmsweise befristet, endet sie 
automatisch mit Fristablauf. Abs. 1 bleibt unberührt. 
Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede Vertragspartei 
ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. Die Kündi-
gung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang wirksam. Abs. 1 bleibt unberührt. 
VKO=e~ìéíîÉêíê~Ö=

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein 
festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein 
Jahr, so bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung 
eine Verlängerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die 
Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens drei Monate 
vor dem jeweiligen Ablauf des Vertrages dem Vertragspartner 
zugegangen ist. 
VKP=hΩåÇáÖìåÖ=
9.3.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn 
 - vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet 
wurde   oder  
-  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallen den Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä-
testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach Ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
9.3.2 Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins 
Ausland, so ist der Versicherer berechtigt, den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
9.3.3 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in 
Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich 
dieser Risiken. Kommt der Hauptberuf in Wegfall, so gilt für 
die Prämienbemessung von dem Zeitpunkt des Wegfalls an 
ein bisheriger Nebenberuf als Hauptberuf. 
 
NMK=sÉêà®ÜêìåÖI=dÉêáÅÜíëëí~åÇ=

NMKN=sÉêà®ÜêìåÖ=
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die  Entschei-
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zu-
geht.  
NMKO=dÉêáÅÜíëëí~åÇ=
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können gegen den 
Versicherer bei dem für seinen Geschäftssitz oder für den 
Geschäftssitz seiner vertragsführenden Niederlassung örtlich 
zuständigen Gericht geltend gemacht werden. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageforderung seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft Bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist.  
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
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der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 
Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 
NNK=^åòÉáÖÉå=ìåÇ=táääÉåëÉêâä®êìåÖÉå=
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Niederlassung des Versicherers in Deutschland 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen 
als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
NNKN=soêîÉêíê~ÖäáÅÜÉ=^åòÉáÖÉéÑäáÅÜíÉå=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëJ

åÉÜãÉêë=
11.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Anzeigen über 
gefahrerhebliche Umstände  
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versi-
cherungsnehmer ist auch soweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.  
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln 
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen.  
NNKNKO=oΩÅâíêáíí=
11.1.2.1 Unvollständige oder unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
11.1.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die 
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig gemacht hat.  
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche 
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
11.1.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.   
Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 
NNKNKP=mê®ãáÉå®åÇÉêìåÖ=oÇÉê=hΩåÇáÖìåÖëêÉÅÜí===
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen.  

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil 
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungs-
nehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die 
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.  
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr 
als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.  
Der Versicherer muss die ihm zustehenden Rechte bei Rück-
tritt und Kündigung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklä-
rung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 
ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte bei Kündigung und Rück-
tritt nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat.  
Der Versicherer kann sich auf die Rechte bei Kündigung und 
Rücktritt nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Ge-
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
NNKNKQ=^åÑÉÅÜíìåÖ=
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unbe-
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil 
der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
NNKO= ^åòÉáÖÉéÑäáÅÜíÉå= ÇÉë= sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë= ï®ÜêÉåÇ=

ÇÉê=sÉêíê~Öëä~ìÑòÉáí==

NNKOKN=soêä®ìÑáÖÉ=aÉÅâìåÖ=
Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den 
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen 
Versicherer ab, hat er dem bisherigen Versicherer den Ver-
tragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 
NNKOKO=e~ìéíîÉêíê~Ö=
11.2.2.1 Treten zuvor durch den Versicherer in Textform 
abgefragte und für den Entschluss des Versicherers erhebliche 
Umstände nach Abgabe der Vertragserklärung und vor Zugang 
des Versicherungsscheins ein oder ändern sich die bei Antrag-
stellung angegebenen Umstände, ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen.  
11.2.2.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer unverzüglich alle nach Vertragsschluss eintretenden, 
die übernommene Gefahr erhöhende Umstände mitzuteilen, 
und zwar 
11.2.2.2.1 die er ohne Einwilligung des Versicherers vornimmt 
oder deren Vornahme er durch Dritte duldet,  
11.2.2.2.2 deren Vornahme oder Duldung der Vornahme bei 
fehlender Einwilligung des Versicherers er nachträglich er-
kennt, und 
11.2.2.2.3 die unabhängig von seinem Willen eintreten, so-
bald er hiervon Kenntnis erlangt.  
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11.2.2.3 Nicht anzuzeigen ist eine Gefahrerhöhung, die nur 
unerheblich ist oder wenn nach den Umständen davon auszu-
gehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.  
11.2.2.4 Hat der Versicherungsnehmer hinsichtlich einer Ge-
fahrerhöhung gemäß Ziffer 11.2.2.2.1 die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt, steht dem Versicherer das 
Recht zu, den Vertrag fristlos zu kündigen. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht in einem solchen Fall einfach 
fahrlässig verletzt, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.  
Bei Gefahrerhöhungen nach Ziffer 11.2.2.2.2 und 11.2.2.2.3 
hat der Versicherer das Recht den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zu kündigen.  
Das Kündigungsrecht erlischt einen Monat nach Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung oder wenn der vorherige 
Zustand wiederhergestellt ist.  
11.2.2.5 Dem Versicherer steht ein Wahlrecht zu, an Stelle der 
Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung die Absiche-
rung dieser Gefahr auszuschließen oder für die Übernahme 
dieser höheren Gefahr die Prämie anzupassen. Diese Rechte 
erlöschen einen Monat nach Kenntnis des Versicherers von der 
Gefahrerhöhung oder wenn der vorherige Zustand wiederher-
gestellt ist.  
11.2.2.6 Bei Ausschluss der Gefahrenübernahme oder bei einer 
Erhöhung der Prämie um mehr als 10 % steht dem Versiche-
rungsnehmer das Recht zu, den Vertrag innerhalb eines Monats 
fristlos zu kündigen. 
11.2.2.7 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung 
vorsätzlich nicht angezeigt hat.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht, hat der 
Versicherer das Recht, seine Leistung entsprechend der Schwe-
re des Verschuldens durch den Versicherungsnehmer zu kür-
zen. Für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer die Beweislast. 
11.2.2.8 In Fällen einer nicht angezeigten Gefahrerhöhung 
nach Ziffer 11.2.2.2.2 und 11.2.2.2.3 ist der Versicherer ferner 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei 
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem 
Zeitpunkt bekannt.  
Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, ferner 
dann, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine 
Kündigung nicht erfolgt war. 
11.2.2.9 Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift unver-
züglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, dem Versi-
cherer bekannte Anschrift per Einschreiben gesandte Mitteilun-
gen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für eine Namens-
änderung. Eine Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen.  
NNKP==táÇÉêêìÑëêÉÅÜí=ÇÉë=sÉêëáÅÜÉêìåÖëåÉÜãÉêë=
11.3.1 Der Versicherungsnehmer kann die Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 
mit dem Zugang des Versicherungsscheines, der Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sowie der Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes und der Widerrufsbeleh-
rung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Widerrufsrecht 
besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des 

Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz ge-
währt hat. 
NNKPKO==táÇÉêêìÑëÑoäÖÉå=
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-
schutz und der Versicherer erstattet den Teil der Prämie, der 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt. Der Teil der 
Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, 
kann der Versicherer einbehalten, wenn der Versicherungs-
nehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 
Hat der Versicherungsnehmer eine solche Zustimmung nicht 
erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf 
der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren. 
Die Prämie erstattet der Versicherer unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
=

NNKPKP=_ÉëoåÇÉêÉ=eáåïÉáëÉ=
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
wurde, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht 
ausgeübt hat. Erfolgt der Widerruf für einen Ersatzvertrag, so 
läuft der ursprüngliche Versicherungsvertrag weiter. Das 
Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. 
 

_ÉëoåÇÉêÜÉáíÉå=
=

NOK=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉêI=jáíáåÜ~ÄÉê=
12.1 Der Versicherungsfall auch nur eines Gesellschafters / 
Mitinhabers (Ziffer 1.3) gilt als Versicherungsfall aller Gesell-
schafter/Mitinhaber. Der Versicherer tritt für diese zusammen 
mit einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Dieser 
Durchschnittsversicherungsschutz besteht (nach Maßgabe der 
Ziffer 7.1) auch zugunsten eines Gesellschafters/Mitinhabers 
der nicht Versicherungsnehmer ist. 
Ein Ausschlussgrund nach Ziffer 4. oder ein Rechtsverlust nach 
Ziffer 3.4.8 sowie nach Ziffer 6.1 und Ziffer 6.2, der in der 
Person eines Gesellschafters/Mitinhabers vorliegt, geht zu 
Lasten aller Gesellschafter/Mitinhaber. Soweit sich ein Rechts-
verlust nach Ziffer 6.1 an eine Unterlassung knüpft, wirkt das 
Tun eines Gesellschafters/Mitinhabers zugunsten aller Gesell-
schafter/Mitinhaber.  
12.2 Für die in Ziffer 12.1 erwähnte Durchschnittsleistung gilt 
folgendes: 
12.2.1 die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der Weise 
zu berechnen, dass zunächst bei jedem einzelnen Gesell-
schafter/Mitinhaber festgestellt wird, wieviel er vom Versiche-
rer zu erhalten hätte, wenn er, ohne Gesellschafter / Mitinha-
ber zu sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und 
sodann die Summe dieser fiktiven Leistung durch die Zahl 
aller, auch der Nichtversicherungsnehmer, geteilt wird; 
12.2.2 bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in Ziffer 
3.4.6 in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehenden Best-
immungen anzuwenden. 
 
NPK=jáí~êÄÉáíÉê=
Die Anstellung eines zuschlagpflichtigen Mitarbeiters, der 
nicht Gesellschafter/Mitinhaber im Sinne der Ziffer 1.3 ist, gilt 
als Erweiterung des versicherten Risikos nach Ziffer 8.3. 
Wird trotz Aufforderung die Anstellung eines Mitarbeiters nicht 
angezeigt, so verringert sich die Leistung des Versicherers, wie 
wenn der Mitarbeiter Gesellschafter/Mitinhaber im Sinne der 
Ziffer 1.3 wäre. 
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In Ansehung solcher Verstöße, die nach Bezahlung des Mitar-
beiterzuschlages erfolgt sind, deckt die Versicherung im Rah-
men des Versicherungsvertrages auch Haftpflichtansprüche, die 
unmittelbar gegen die Mitarbeiter erhoben werden (Ziffer 7.1). 
 
NQK=hìãìäëéÉêêÉ=
Unterhält der Versicherungsnehmer, z. B. aufgrund zusätzlicher 
Qualifikationen, weitere Versicherungsverträge und kann er für 
einen und denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus 
einem weiteren Versicherungsvertrag in Anspruch nehmen, 
begrenzt die Versicherungssumme des Vertrages mit der höchs-
ten Versicherungssumme, bei gleich hohen Versicherungs-
summen die Versicherungssumme dieses Vertrages, die oblie-
gende Leistung bezüglich dieses Verstoßes. Eine Kumulierung 
der Versicherungssummen findet also nicht statt. § 78 Abs. 2 
Satz 1 VVG gilt entsprechend. 
 
NRK=_ÉëÅÜïÉêÇÉå=
Beschwerden können außer an den Versicherer auch an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versi-
cherungen, Graurheindorfer Straße 108 in 53117 Bonn, gerich-
tet werden. 
  
 


